Selbstverpflichtung der Ertragsgutachter

im Rahmen des uvs-Arbeitskreises ,Qualitatssicherung fur Solarfonds®
** Entwurf ** Stand: 31.05.2005 **

Praambel

Die Unterzeichner dieser ,Selbstverpflichtung fur Ertragsgutachter fir PV-Kraftwerke*
sind sich bewuldt, dal® der sorgfaltigen Ausarbeitung eines Ertragsgutachten eine
zentrale Bedeutung zukommt, weil die Ertragsgutachten eine wichtige Grundlage der
Wirtschaftlichkeitsberechnungen eines Solarkraftwerkes sind. Um einen qualitativen
Mindeststandard fur Ertragsgutachten zu garantieren, wurden daher Randbedingun-
gen definiert, die bei der Erstellung von Ertragsgutachten freiwillig verpflichtend ein-
zuhalten sind. Diese Selbstverpflichtung steht allen Ertragsgutachtern offen, auch
denjenigen, die nicht an der Erarbeitung dieser Kriterien mitgewirkt haben.

Die Aussagen und Berechnungen in den Ertragsgutachten missen grundsatzlich
transparent und nachvollziehbar dargestellt werden. Bei kristalliner Modultechnik gibt
es langjahrige Erfahrungen, die hinreichend genaue Ertragsprognosen ermdglichen.
Ertragsgutachten fur PV-Kraftwerke mit Dunnschicht-Solarzellen erfordern eine be-
sondere gutachterliche Sorgfalt, da die derzeitigen Simulationsprogramme diese
Technik bisher nur unzureichend abbilden.

§ 1 Wetterdaten

Grundlage der Ertragsprognose sind langjahriger Mittelwerte der Wetterdaten (min-
destens 10 Jahre, besser: 20 Jahre) auf der Basis

e gemessener Strahlungswerte von nahegelegenen Bodenmelstationen (Messung
mit kalibrierten Pyranometern oder kalibrierten Referenzsolarzellen, ggf. interpo-
lierte Daten) oder

e gemessener Strahlungsdaten von Wettersatelliten, die iber BodenmelRwerte kali-
briert werden oder

e anerkannter Wetterdaten-Testreferenzjahre.

Wenn das Jahr 2003 im langjahrigen Mittelwert enthalten ist, mufd im Ertragsgutach-
ten separat darauf hingewiesen werden, weil das Ausnahmejahr 2003 den Durch-
schnitt signifikant anhebt.

Im Ertragsgutachten erfolgt zwingend die Angabe der Einstrahlung (Jahresstrah-
lungssumme in kWh/m?a) auf die horizontale Flache und die Angabe der Einstrah-
lung auf die Modulflache (zu berucksichtigen: Neigungswinkel gegenuber der Hori-
zontalflache und Abweichung von der Sudausrichtung). Da es verschiedene Berech-
nungsverfahren zur Umrechnung der Einstrahlung auf die horizontale Flache auf die
Modulebene gibt, ist entweder das Umrechnungsprogramm oder das Berechnungs-
verfahren anzugeben.
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Nach Mdglichkeit sollen unterschiedliche Quellen/MeRmethoden fur Strahlungsdaten
als Grundlage fur die Strahlungsdaten am Standort herangezogen werden. Mindest-
anforderung ist die Datenbasis ,20 Jahre nach DWD* (z.B. 1981-1990). Es steht im
Ermessen des Gutachters, weitere Daten, die gemals WMO-Standard ermittelt wur-
den, in die Ertragsberechnungen einflieRen zu lassen.

§ 2 Systemkomponenten: Module, Wechselrichter, Verschaltung

Der Ertragsgutachter erstellt die Ertragsprognose auf der Grundlage der zur Verfu-
gung gestellten technischen Daten des Solarkraftwerks, GUbernimmt aber keine (Mit-)
Haftung fur die Richtigkeit der zur Verfugung gestellten Datenblatt- und Hersteller-
angaben bzw. die tatsachliche Ausflhrung des Solarkraftwerks gemaf dieser Anga-
ben.

Solarmodule: Die neue Norm DIN EN 50380 regelt die erforderlichen Datenblattan-
gaben fur Solarmodule. Der Ertragsgutachter Gberpruft die Plausibilitat der zur Ver-
fugung gestellten Daten (Datenblatt- und Herstellerangaben). Soweit moglich, sollte
eine (nachtragliche) Einzelvermessung einer ausreichenden Anzahl von Modulen zur
Ermittlung der realen Kennwerte erfolgen. Der Gutachter ist aufgefordert, eine Aus-
sage zur Moduldegradation zu treffen, Inhalt und Aussagen gestaltet der Gutachter
nach den Gegebenheiten des Projekts.

Wechselrichter: Der Ertragsgutachter Uberpruft die Plausibilitat der zur Verfligung
gestellten Daten (Datenblatt- und Herstellerangaben). Bei der Uberpriifung der Daten
wird der Ertragsgutachter auch auf den Aufstellort achten, um eventuell vorhandene
Leistungs- oder Temperaturabregelungen bei den Berechnungen bericksichtigen zu
konnen.

Verschaltung: Der Ertragsgutachter Uberprift die geplante Verschaltung des Solar-
generators auf Plausibilitat, insbesondere im Hinblick auf die zulassigen Spannungs-
grenzen, das Verhaltnis von DC-Generatornennleistung zu DC-Wechselrichternenn-
leistung und die maximal zulassige DC-Generatornennleistung des Wechselrichters
gemal Herstellerangaben. Bei seinen Berechnungen berilcksichtigt er auch die zu
erwartenden DC-Verluste durch Mismatch, Verschaltung, DC-Leitungen, Kabelver-
binder etc.

Ertrag an der Ubergabestelle: Bei der Ertragsprognose ist die MeRstelle zum 6ffentli-
chen Stromnetz (vor oder nach dem Trafo bei Einspeisung ins Mittelspannungsnetz,
Leitungsverluste durch AC-Leitungslangen etc.) zu bertcksichtigen.

§ 3 Standort, Vor-Ort-Termin, Verschattung

Die ortlichen Gegebenheiten des geplanten Standortes (Generatorstandort: Modul-
und Wechselrichterstandort) sollten durch einen Vor-Ort-Termin aufgenommen wer-
den. Da dies mit z.T. erheblichen Kosten verbunden ist, kann alternativ die Bewer-
tung des Standortes auch durch aussagekraftige schriftliche Unterlagen (Landkarten,
Lageplane, Standortfotos, Luftbilder...) erfolgen.
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Mdgliche Verschattungen des Solargenerators durch Objekte aulerhalb des Genera-
torfeldes sind durch anerkannte Methoden (z.B. Sonnenbahnindikator) aufzunehmen.
Fir die Verschattungsanalyse ist in der Regel ein Vor-Ort-Termin erforderlich, um die
Verschattung anhand von Horizontbildern beurteilen zu kdnnen. Der Ertragsgutach-
ter wird im Gutachten auch Aussagen zur Eigenverschattung der Modulreihen (so-
weit auftretend) durch tiefstehende Wintersonne unter Bertcksichtigung der Ver-
schaltung (einreihige, zwei- oder mehrreihige Montage der Module im Hoch- oder
Querformat) treffen.

§ 4 Berechnungsverfahren, Simulationsprogramme

Die Ertragsprognose mit Hilfe einer Zeitschrittsimulation auf Stundenbasis ist fir Er-
tragsberechnung ausreichend — im Gegensatz zur Anlagen-Dimensionierung, die
besser auf der Basis klrzerer Zeitraume (Minutenwerte 0.3.) erfolgt.

Es gibt keine Festlegung auf ein bestimmtes Berechnungsprogramm, die Verwen-
dung mehrerer unterschiedlicher Berechnungsprogramme zur Redundanz der Be-
rechnungen ist winschenswert. Die Angabe der verwendeten Berechnungspro-
gramme (inkl. Versionsnummer) ist erforderlich.

Die Nachvollziehbarkeit der Berechnungen (Ausgangswerte / Rechenweg / Teiler-
gebnisse) mull gegeben sein. Das Berechnungsverfahren, die Berechnungsmodelle
und die Berechnungsmethoden mussen angegeben werden.

Ein Abgleich der Simulationsergebnisse mit realen Anlagenertragen — soweit vor-
handen und madglich — ist winschenswert.

Der Ertragsgutachter trifft Aussagen zu mdglichen Ertragsminderungen durch Ver-
schattungen (durch z.B. Verschmutzung, Schneefall, Blitzfangstangen, Umgebung)
Soweit moglich, sollten absehbare Veranderungen des Anlagenstandortes (Stich-
wort: umliegender Bewuchs) bei der Ertragsprognose berucksichtigt werden.

§ 5 Darstellung der Ergebnisse

Generell gilt: Die Nachvollziehbarkeit der Berechnungen ist durch die Angabe der
Ausgangswerte, des Rechenweges und der Teilergebnisse sicherzustellen.

Die vollstandige Darstellung der Ergebnisse eines Ertragsgutachtens enthalt:

e Eine Beschreibung des Anlagenstandortes und — soweit erforderlich — der Umge-
bung des Anlagenstandortes.

e Die Darstellung der értlichen Einstrahlungswerte (horizontale Flache) auf der Ba-
sis langjahriger Durchschnittswerte (Basis: DWD-Strahlungsgutachten, ggf. er-
ganzende Werte nach WMO-Standard).

e Die Darstellung der o6rtlichen Einstrahlungswerte (Modulebene) samt Berech-
nungsverfahren zur Umrechnung der Horizontalwerte auf Werte fur Modulebene.

e Die Darstellung der fur die Ertragsprognose verwendeten Berechnungsverfahren
und —methoden.
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e Eine Darstellung der wesentlichen Systemkomponenten mit den (ggf. korrigierten)
technischen Daten (Module, Wechselrichter, Verschaltung...) gemal} der Daten-
blatter bzw. der Herstellerangaben.

e Die Angabe des prognostizierten durchschnittlichen jahrlichen Gesamtenergie-
ertrages in kWh, ggf. mit Schwankungsbreite.

e Die Angabe des prognostizierten durchschnittlichen spezifischen jahrlichen
Gesamtenergieertrages in kWh/kWp, ggf. mit Schwankungsbreite.

e Die Angabe der prognostizierten Performance Ration als Vergleichskennzahl un-
ter Angabe des Berechnungsverfahrens bzw. der Definition des Begriffes (geneig-
te Flache, mit/ohne Verschattung, ggf. unter Bertcksichtigung von MeRwerten)
bezogen auf die Nominalleistung des Solargenerators (Herstellerangabe nach
STC).

e Eine Erlauterung, dal diese Werte durchschnittliche Jahreswerte darstellen, die
strahlungsbedingt schwanken und daher auch zu jahrlich schwankenden Einspei-
seerldsen fuhren.

e Aussagen zur moglichen Ertragsminderungen durch Degradation / Verschmut-
zung / Mismatch.

e Die fachkritische Bewertung und Dokumentation der Ergebnisse mit Hinweis, dal}
die Ertragsprognose einen ganzjahrig storungsfreien Betrieb voraussetzt.

e Einen Hinweis auf den aktuellen Planungsstand, der bei spateren Anderungen
(z.B. in der Bauphase) gegebenenfalls ein Nachgutachten erforderlich macht.

Die Angabe einer Gesamtfehlertoleranz ist winschenswert, um Fehleinschatzungen
(z.B. durch Banken) beim einfachen Zusammenzahlen von Einzel-Fehlertoleranzen
zu vermeiden. Aullerdem sollte der Ertragsgutachter zu modglichen Sicherheitsab-
schlagen Stellung beziehen. Dabei sollte kein pauschaler Sicherheitsabschlag, son-
dern nur begrindete technische Sicherheitsabschlage vorgenommen und erlautert
werden. Dieser technische Sicherheitsabschlag ist nicht zu verwechseln mit einem
eventuellen kaufmannischen Sicherheitsabschlag durch den Projektentwickler.

Erarbeitet vom uvs-Arbeitskreis ,Qualitdtssicherung von Ertragsgutachten fur PV-Kraftwerke* fe-
derfihrend von Christian Durschner (Solarpraxis, Berlin) unter der Mitwirkung von Stefan Bofin-
ger (meteocontrol, Augsburg), Burchard Decker (Solar Engineering, Hannover), Peter Funtan
(ISET, Kassel), Ralf Haselhuhn (DGS, Berlin), Bjorn Hemman (solid, Fiirth), Werner Knaupp (PV-
plan, Stuttgart), Christian Reise (Fraunhofer ISE, Freiburg), Udo Rindelhardt (FZ Rossendorf,
Dresden), Jiurgen Schumacher (FH Stuttgart, Stuttgart), Andreas Wagner (PV-Engineering, Iser-
lohn) und Mike Zehner (Solarschmiede, Miinchen).

Hinweis: Diese ,Selbstverpflichtung fiir Ertragsgutachter” ist eine aktuelle Arbeitsgrundlage und
befindet sich derzeit noch im endgtltigen Abstimmungsprozef. Sie ist daher noch eventuellen
Anderungen unterworfen. Stand: 31.05.2005. uvs_ertragsgutachter_svp_20050531.doc

Rechtshinweise: [

1. Warnhinweis: Die vorliegenden Qualitatskriterien sind nur Anhaltspunkte, um die Qualitéat von
Solarfonds anhand giiltiger Verkaufsprospekte zu priifen und zu bewerten. Sie erheben keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit und Fehlerlosigkeit. Ein abschlieBende Prifung und Bewertung des
jeweiligen Solarfonds erfordert eine Beriicksichtigung der konkreten Umstédnde des Einzelfalls, welcher
die Heranziehung weiterer oder anderer Kriterien erfordern kann. Die vorliegenden Qualitatskriterien
vermogen eine solche Einzelfallpriifung nicht zu ersetzen. Dem Kaufinteressenten eines Solarfonds
wird daher dringend geraten, sich bei der Priifung und Bewertung eines Solarfonds professioneller -
Hilfe zu bedienen.[][][]

0

2. Haftungsausschluss: Die Haftung des UVS fiir Schaden aus unerlaubter Handlung oder Vertrag ist
auf Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit beschréankt. Diese Haftungsbeschrankung gilt nicht fiir Schaden
aus der Verletzung des Lebens des Korpers und der Gesundheit.



Ronald Upmann
Textfeld
Rechtshinweise:
1. Warnhinweis: Die vorliegenden Qualitätskriterien sind nur Anhaltspunkte, um die Qualität von Solarfonds anhand gültiger Verkaufsprospekte zu prüfen und zu bewerten. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Fehlerlosigkeit. Ein abschließende Prüfung und Bewertung des jeweiligen Solarfonds erfordert eine Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls, welcher die Heranziehung weiterer oder anderer Kriterien erfordern kann. Die vorliegenden Qualitätskriterien vermögen eine solche Einzelfallprüfung nicht zu ersetzen. Dem Kaufinteressenten eines Solarfonds wird daher dringend geraten, sich bei der Prüfung und Bewertung eines Solarfonds professioneller Hilfe zu bedienen.



2. Haftungsausschluss: Die Haftung des UVS für Schäden aus unerlaubter Handlung oder Vertrag ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens des Körpers und der Gesundheit.
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